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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
 
Gesetz zur finanziellen Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Alten-
pflegerinnen und Altenpflegern und über die Berufsausübung der Gesundheitsfachbe-
rufe  
 
 
A Problem 
 
1. Finanzielle Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern 
 
Die freiwillige Förderung der Schulkosten in der Ausbildung zur Altenpflege, Altenpflegehilfe 
und Familienpflege wurde bisher durch die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung der Ausbildungen für die Alten- und Familienpflege sowie der Altenpfle-
gehilfe geregelt. Es wurde ein monatlicher Fördersatz von 280 Euro je Schülerin bzw. Schü-
ler gewährt. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung bestand bislang nicht. Die Bewilligungs-
behörde entschied im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Er-
messen. 
 
Zur Bekämpfung des schon heute erheblichen Fachkräftemangels in der Altenpflege hat die 
Landesregierung bereits im Juli 2012 die Altenpflegeausbildungsumlage eingeführt. Dies hat 
die Ausbildungszahlen deutlich ansteigen lassen. Zur Finanzierung des schulischen Ausbil-
dungsteils an den Fachseminaren für Altenpflege hat das Land in erheblichem Umfang zu-
sätzliche Haushaltsmittel (Ansatzsteigerung 2010 zu 2013 um rund 23 Mio. € für die Ausbil-
dung in der Pflege) bereitgestellt.  
 
2. Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 
 
Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW (BQFG NRW), das auch die Berufsaner-
kennung der landesrechtlich geregelten Aus- und Weiterbildungen der Gesundheitsfachberu-
fe regelt, ist am 15.06.2013 in Kraft getreten. Aufgrund der Vorrangregelung in § 2 Absatz 1 
BQFG NRW ist das Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz (BerufanDG-NRW), das bis-
her die Berufsanerkennung der landesrechtlich geregelten Aus- und Weiterbildungen regelte, 
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mit Ausnahme der Berufsausübungsregelungen (§ 2 Dienstleistungsfreiheit, § 3 Fortbildung, 
§ 4 Führen der Berufsbezeichnung und Prüfung der Sprachkenntnisse) obsolet geworden.  
 
Daneben sind die Länder verpflichtet, das Verwaltungsverfahren für die Umsetzung der Pati-
entenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU in Landesrecht umzusetzen, soweit der Bund dies nicht 
bereits mit dem Patientenrechtegesetz (z.B. Regelung über die Patientenakte) geregelt hat. 
 
 
B Lösung 
 
1. Finanzielle Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern 
 
Durch die Änderung des Landesaltenpflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (AltPflG NRW) soll 
die Landesbeteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Al-
tenpflegern gesetzlich verpflichtend ausgestaltet werden. Die Änderungen verpflichten das 
Land, sich an den Schulkosten der Altenpflegefachkraftausbildung nach dem Gesetz über 
die Berufe in der Altenpflege (AltPflG) durch Zahlung einer monatlichen Pauschale je Schüle-
rin oder Schüler zu beteiligen (Schulkostenpauschale). Die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Schulkostenpauschale werden gesetzlich normiert. Das Nähere zum Verfahren 
über die Gewährung der Schulkostenpauschale einschließlich der Zuständigkeit, Berech-
nung und Zahlungsmodalitäten soll in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 
 
2. Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 
 
Da das Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz (BerufsanDG-NRW) mit Ausnahme der 
Berufsausübungsregelungen obsolet geworden ist, muss es in Teilen aufgehoben bezie-
hungsweise geändert werden. Zugleich soll die Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU in 
das neue „Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe“ integriert und für 
diese Berufe umgesetzt werden.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine 
 
 
D Kosten 
 
1. Auswirkungen auf den Landeshaushalt: Finanzielle Beteiligung an den Schulkosten für die 
Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
 
Aufgrund der gleichbleibenden Höhe der Landesbeteiligung an den Schulkosten können sich 
Minder-/Mehrausgaben für den Landeshaushalt nur aufgrund einer veränderten Zahl an Al-
tenpflegeschülerinnen und -schülern ergeben.  
 
2. Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte: Gesetz über die Berufsausübung der Ge-
sundheitsfachberufe 
 
Die Patientenmobilitätsrichtlinie verpflichtet die Kreise und kreisfreien Städte zur Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Behörden in den anderen Mitgliedstaaten. Der hierdurch auf 
die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Verwaltungsmehraufwand ist derzeit nicht exakt 
quantifizierbar, weil sich eine Praxis zur Umsetzung der gegenseitigen Informationspflichten 
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noch nicht ergeben hat. Das Land geht davon aus, dass die Wesentlichkeitsschwelle zur Zeit 
nicht erreicht wird, sodass ein Belastungsausgleichsanspruch der Kreise und kreisfreien 
Städte nicht gegeben ist.  
 
Da nach § 2 Absatz 5 Satz 2 KonnexAG NRW mehrere Gesetzesvorhaben innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren insgesamt zu einer wesentlichen Belastung und damit zu einem 
Anspruch auf Belastungsausgleich führen können, sind die Kostenfolgen der vorliegenden 
Änderungsgesetze zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer anlassbezogenen Evalua-
tion zu ermitteln. Sofern etwa die Änderung der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG 
(die EU-Änderungsrichtlinie 2013/55/EU ist bis zum 18.01.2016 umzusetzen) gesetzliche 
Änderungen im Landesrecht erfordert, wäre ein solches Verfahren in diesem Zusammen-
hang durchzuführen. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter.  
 
 
F Geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung 
 
1. Finanzielle Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern 
 
Nach den dem Ministerium vorliegenden Zahlen liegt der Anteil der weiblichen Auszubilden-
den in der Altenpflegeausbildung seit dem Jahr 2007 konstant bei etwa 80 Prozent und der 
der männlichen Auszubildenden bei etwa 20 Prozent. Die Einführung des Umlageverfahrens 
im Jahr 2012 hat keine Veränderungen in der Verteilung männlich / weiblich bewirkt. Auch 
durch die Einführung der gesetzlich verpflichtenden Landesbeteiligung an den Schulkosten 
für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern wird sich an dieser Verteilung 
nichts ändern. Die geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung führt daher zu dem Ergeb-
nis, dass durch die Einführung der gesetzlich verpflichtenden Landesbeteiligung keine unter-
schiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer zu erwarten sind. 
 
2. Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 
 
Die geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzung führt zu dem Ergebnis, dass keine unter-
schiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer festzustellen sind. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und privaten Haushal-
te/Mittelstandsverträglichkeitsprüfung 

 
1. Finanzielle Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern 
 
Durch die Umstellung des Verfahrens von einer freiwilligen Förderung zu einer gesetzlich 
verpflichtenden Aufgabe ergibt sich keine Mittelstandsrelevanz.  
 
 
2. Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 
 
Anbieterinnen und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen (in der Regel Angehörige der 
Gesundheitsfachberufe) müssen Patientinnen und Patienten aus EU-Mitgliedstaaten, die 
sich in Nordrhein-Westfalen medizinisch behandeln lassen wollen, bestimmte Informationen 
zur Verfügung stellen. Hieraus eventuell entstehende Kosten sind als unerheblich anzuse-
hen, es ergibt sich keine wesentliche Mittelstandsrelevanz. 
 
 
H Befristung 
 
Eine Befristung des Landesaltenpflegegesetzes vom 27. Juni 2006 und des Berufsanerken-
nungsdurchführungsgesetzes vom 20. November 2007 entfällt im Hinblick auf die in der 
2632. Sitzung des Kabinetts vom 20. Dezember 2011 getroffenen Festlegungen.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen 
 

Gesetz zur finanziellen Beteiligung  
an den Schulkosten für die Ausbildung 

von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
und über die Berufsausübung der  

Gesundheitsfachberufe 
 

  

Artikel 1 
 

  

Gesetz zur Änderung des Landesalten-
pflegegesetzes 

 

  

Das Landesaltenpflegegesetz vom  
27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 290), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom  
14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Gesetz zur Durchführung des Altenpfle-
gegesetzes und zur Ausbildung in der 
Altenpflegehilfe (Landesaltenpflegege-

setz - AltPflG NRW) 
 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

“§ 5 
Fachseminare für Altenpflege, 

Schulkostenpauschale“ 
 

 § 5  
Fachseminare 

  (1) Die anerkannten Altenpflegeschulen 
tragen den Namen „Fachseminar für Alten-
pflege“. 
 

b) Die Absätze 2 und 3 werden wie 
folgt gefasst: 

 

  

 “(2) Die Voraussetzungen und das 
Verfahren der staatlichen Anerken-
nung der Fachseminare mit Sitz in 
Nordrhein-Westfalen sowie die 
Festlegung verbindlicher Qualitäts-
standards für die Fachseminare, 
insbesondere zu der Anzahl der 
Auszubildenden pro Kurs, zu dem 
Verhältnis von Auszubildenden und 
Lehrkräften sowie zu dem vorzu-
haltenden Raumangebot, regelt 
das für die Ausbildung in der Al-
tenpflege zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. 

 (2) Die Förderung der staatlich anerkannten 
Fachseminare erfolgt entsprechend der 
Förderrichtlinie nach Maßgabe des Landes-
haushalts. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/6092 

 
 

6 

 (3) Das Land beteiligt sich ab dem 
Jahr 2015 an den Schulkosten für 
die Ausbildung von Altenpflegerin-
nen und Altenpflegern durch Zah-
lung einer monatlichen Pauschale 
(Schulkostenpauschale). Die 
Schulkostenpauschale wird je 
Schülerin oder Schüler für die 
Durchführung der Ausbildung von 
Altenpflegerinnen und Altenpfle-
gern an die Träger der staatlich 
anerkannten Fachseminare für Al-
tenpflege gezahlt.“ 

 

 (3) Die Anerkennung eines Fachseminars 
soll widerrufen werden, wenn über einen 
Zeitraum von drei Jahren kein neuer Kurs 
für eine Fachkraftausbildung begonnen hat. 

c)  Die folgenden Absätze 4 bis 6 wer-
den angefügt: 

 

  

 “(4) Die Schulkostenpauschale je 
Schülerin oder Schüler beträgt bei 
Ausbildungen in Vollzeit monatlich 
280 Euro. Bei Ausbildungen in 
Teilzeit erfolgt eine anteilige Be-
rechnung. Die Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler, für die eine 
Schulkostenpauschale gezahlt wird 
oder die eine Förderung aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften erhal-
ten, ist auf 25 pro Kurs begrenzt. 
Hierin sind auch Wiederholerinnen 
und Wiederholer enthalten, für die 
eine Schulkostenpauschale gezahlt 
wird. 

 

  

 (5) Die Gewährung einer Schulkos-
tenpauschale setzt voraus, dass  

 

  

a) die Träger der Fachseminare 
für Altenpflege für Schülerin-
nen und Schüler, für die eine 
Schulkostenpauschale gezahlt 
wird, keine Förderung auf-
grund anderer Rechtsvorschrif-
ten erhalten, 

 

  

b)  die Träger der Fachseminare 
für Altenpflege für die Durch-
führung der schulischen Aus-
bildung von Altenpflegerinnen 
und Altenpflegern kein Schul-
geld erheben, 

 

  

c)  das Fachseminar allen Schüle-
rinnen und Schülern unabhän-
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gig von einer etwaigen Ver-
bandszugehörigkeit der Träger 
der praktischen Ausbildung of-
fen steht, 

 
d)  die Schülerinnen und Schüler 

ihre praktische Ausbildung bei 
einer Einrichtung in Nordrhein-
Westfalen ableisten und 

 

  

e)  die Kursgröße auf 28 Schüle-
rinnen und Schüler begrenzt 
ist. 

 

  

 Schulgeld im Sinne der Vorschrift 
liegt vor, wenn von den Schülerin-
nen oder Schülern beziehungswei-
se deren Erziehungsberechtigten 
oder Unterhaltsverpflichteten für 
den Besuch des Fachseminars für 
Altenpflege mittelbar oder unmittel-
bar eine finanzielle Gegenleistung 
zu erbringen ist. 

 

  

 (6) Das Nähere zum Verfahren 
über die Gewährung der Schulkos-
tenpauschale einschließlich der 
Zuständigkeit, Berechnung und 
Zahlungsmodalitäten regelt das für 
die Ausbildung in der Altenpflege 
zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem Finanzministeri-
um durch Rechtsverordnung.“ 

 

  

2. § 8 wird wie folgt gefasst:  
 

  

„§ 8 
Inkrafttreten 

 

 § 8  
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in 
Kraft.“ 
 

 Dieses Gesetz tritt am 1. August 2006 in 
Kraft. Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag bis zum 31. Dezember 2011 und 
danach alle fünf Jahre über die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes. 
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Artikel 2 
 

  

Gesetz über die Berufsausübung der 
Gesundheitsfachberufe 

(Gesundheitsfachberufegesetz NRW - 
GBerG) 

 

  

Teil 1 
Allgemeiner Teil 

 

  

§ 1 
Anwendungsbereich 

 

  

Dieses Gesetz gilt für die landesrechtlich 
geregelten Aus- und Weiterbildungen der 
Gesundheitsfachberufe. Es regelt die Be-
rufsausübung, die Dienstleistungserbrin-
gung, das Verwaltungsverfahren und setzt 
die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom  
9. März 2011 über die Ausübung der Pati-
entenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 
4.4.2011, S. 45) – Patientenmobilitätsrichtli-
nie 2011/24/EU –  in Landesrecht um. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch 
für die bundesrechtlich geregelten Gesund-
heitsfachberufe, soweit die Gesetze  
des Bundes keine Regelungen treffen. Ärz-
tinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, Apothekerinnen und Apotheker,  
Psychologische Psychotherapeutinnen und 
–therapeuten sowie Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und  
–therapeuten werden vom Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes nicht erfasst. Teil 3 
des Gesetzes findet auch auf Heilpraktike-
rinnen und Heilpraktiker Anwendung. 
 

  

Teil 2 
Berufsausübung 

 

  

§ 2 
Dienstleistungsfreiheit 

 

  

(1) Antragstellende Personen aus EU-Mit-
gliedstaaten oder Vertragsstaaten der EU 
sind berechtigt, vorübergehend oder gele-
gentlich Dienstleistungen in einem landes-
rechtlich geregelten Gesundheitsfachberuf 
zu erbringen, wenn die antragstellende Per-
son 
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1. zur Ausübung desselben Berufs recht-
mäßig in einem anderen Mitgliedstaat 
oder Vertragsstaat der EU niedergelas-
sen ist oder 

 

  

2.  diesen Beruf mindestens zwei Jahre in 
Vollzeit während der vorhergehenden 
zehn Jahre dort ausgeübt hat und der 
Beruf dort nicht reglementiert ist und 

 

  

3.  die deutsche Sprache im Bereich der 
allgemeinen Umgangssprache und die 
erforderliche Fachsprache in Wort und 
Schrift ausreichend beherrscht. 

 

  

In die Beurteilung des Antrages sind die 
Dauer, Häufigkeit, regelmäßige Wiederkehr 
und Kontinuität der Dienstleistung einzube-
ziehen. 
 

  

(2) Dienstleistende aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten oder Vertragsstaaten der EU 
unterliegen den gesetzlichen Bestimmun-
gen wie vergleichbare deutsche Berufsan-
gehörige. 
 

  

§ 3 
Prüfung der Sprachkenntnisse 

 

  

Die Erlaubnis zur Führung der Berufsbe-
zeichnung nach den bundes- und landes-
rechtlichen Aus- und Weiterbildungsrege-
lungen wird erteilt, wenn die antragstellende 
Person die Voraussetzungen nach den Be-
rufsgesetzen erfüllt und die deutsche Spra-
che im Bereich der allgemeinen Umgangs-
sprache und der erforderlichen Fachspra-
che in Wort und Schrift ausreichend be-
herrscht. Das für das Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, das 
Nähere zur Prüfung der Sprachkenntnisse 
bei den Gesundheitsfachberufen, insbeson-
dere zu den Inhalten, zum Sprachniveau 
und zum zeitlichen Umfang durch Rechts-
verordnung zu bestimmen. 
 

  

§ 4 
Fortbildung 

 

  

Eine Fortbildungspflicht besteht gemäß Arti-
kel 22 Buchstabe b Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die  
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Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(Abl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) für Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Krankenpfleger. Das für 
das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, das Nähere zur Fort-
bildung, insbesondere zu den Inhalten, zur 
Dauer und zum Zeitabstand durch Rechts-
verordnung zu bestimmen. 
 

Teil 3 
Patientenmobilität 

 

  

§ 5 
Gegenstand 

 

  

Die Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU 
regelt den Zugang zu einer sicheren und 
hochwertigen grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung. Sie gilt für diejenigen 
Patientinnen und Patienten, die sich dafür 
entscheiden, die Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch zu 
nehmen. Die nachfolgenden Regelungen 
betreffen Angebote der gesundheitlichen 
Versorgung, die außerhalb von Kranken-
häusern, Arztpraxen und vergleichbaren 
Einrichtungen sowie von Apotheken eigen-
ständig von Gesundheitsfachberufen vorge-
halten werden.  
 

  

§ 6 
Anbieterinnen und Anbieter von  

Gesundheitsdienstleistungen 
 

  

(1) Anbieterinnen und Anbieter von Ge-
sundheitsdienstleistungen sind alle natürli-
chen oder juristischen Personen oder sons-
tigen Einrichtungen, die Gesundheitsdienst-
leistungen auf Basis einer staatlichen Er-
laubnis entweder persönlich oder durch bei 
ihnen beschäftigte Personen gegenüber 
Patientinnen und Patienten erbringen. Ab-
hängig Beschäftigte sind davon nicht er-
fasst. Gesundheitsdienstleistungen sind alle 
medizinisch indizierten Leistungen. 
 

  

(2) Anbieterinnen und Anbieter von Ge-
sundheitsdienstleistungen können insbe-
sondere sein 
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- Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 
 

  

-  Diätassistentinnen und Diätassistenten, 
 

  

-  Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten, 

 

  

-  Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Krankenpfleger, 

 

  

-  Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rinnen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger, 

 

  

-  Hebammen und Entbindungspfleger, 
 

  

-  Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, 
 

  

-  Logopädinnen und Logopäden, 
 

  

-  Masseurinnen und medizinische Bade-
meisterinnen und Masseure und medizi-
nische Bademeister, 

 

  

-  Orthoptistinnen und Orthoptisten, 
 

  

-  Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten und 

 

  

-  Podologinnen und Podologen. 
 

  

§ 7 
Informationspflichten 

 

  

Anbieterinnen und Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen stellen im Rahmen der 
grenzüberschreitenden Versorgung auf Ver-
langen Patientinnen und Patienten Informa-
tionen über die von ihnen angebotenen 
Leistungen, insbesondere über deren Ver-
fügbarkeit, Qualität und Sicherheit sowie 
klare Preisinformationen, über ihren Zulas-
sungs- oder Registrierungsstatus, über ih-
ren Versicherungsschutz oder andere For-
men des persönlichen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht 
bereit.  
 

  

§ 8 
Verwaltungszusammenarbeit 

 

  

(1) Die zuständige Behörde nach § 5 der 
Zuständigkeitsverordnung Heilberufe vom 
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20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458), die durch 
Verordnung vom 7. Dezember 2013  
(GV. NRW. S. 841) geändert wurde, ist be-
rechtigt, für jede Dienstleistungserbringung 
nach § 2 von den zuständigen Behörden 
des anderen Mitgliedstaates Informationen 
über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung 
sowie darüber anzufordern, dass keine be-
rufsbezogenen disziplinarischen oder straf-
rechtlichen Sanktionen vorliegen. Auf An-
forderung einer Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates hat sie nach Artikel 56 der 
Richtlinie 2005/36/EG der anfordernden 
Behörde alle Informationen über die Recht-
mäßigkeit der Niederlassung und die gute 
Führung der/des Dienstleiste-
rin/Dienstleisters sowie Informationen dar-
über, dass keine berufsbezogenen oder 
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen, zu 
übermitteln.  
 
(2) Die zuständige Behörde nach § 5 der 
Zuständigkeitsverordnung Heilberufe stellt 
den Behörden in den anderen Mitgliedstaa-
ten zum Zweck der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung nach § 5 auf Anfra-
ge Informationen über die Berufsaus-
übungsberechtigung der Anbieterinnen und 
Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen 
zur Verfügung. 
 

  

§ 9 
Berichtspflichten 

 

  

Die zuständige Behörde nach § 5 der Zu-
ständigkeitsverordnung Heilberufe legt dem 
für das Gesundheitswesen zuständigen 
Bundesministerium über die oberste Lan-
desgesundheitsbehörde zur Weiterleitung 
an die Kommission alle zwei Jahre einen 
Bericht über die Anwendung der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt  
(ABl. 376 vom 27.12.2006, S. 36) und alle 
ihr verfügbaren Informationen vor, die für 
eine Bewertung und Vorbereitung der Be-
richte nach Artikel 20 der Patientenmobili-
tätsrichtlinie 2011/24/EU erforderlich sind.  
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§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

  

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Berufsa-
nerkennungsdurchführungsgesetz vom  
20. November 2007 (GV. NRW. 572) außer 
Kraft. 
 

  

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeines 
 
1.) Finanzielle Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen und 
Altenpflegern 
 
Angesichts des demographischen Wandels ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
Fachkraftausbildung in der Altenpflege unverzichtbar. Landesregierung und Landtag haben 
dem bereits durch die Einführung der Altenpflegeumlage mit rechtlich verbindlicher Verpflich-
tung aller Einrichtungen zum 01. Juli 2012 Rechnung getragen. Die Ausgestaltung der bisher 
freiwilligen finanziellen Beteiligung an den Schulkosten für die Altenpflegefachkraftausbil-
dung als gesetzliche Aufgabe dokumentiert die herausragende Bedeutung dieser Ausbildung 
für die Landespolitik und erhöht zudem die Planungssicherheit bei allen Beteiligten. 
 
2.) Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe 
 
Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW (BQFG NRW), das auch die Berufsaner-
kennung der landesrechtlich geregelten Aus- und Weiterbildungen der Gesundheitsfachberu-
fe regelt, ist am 15. Juli 2013 in Kraft getreten. Aufgrund der Vorrangregelung in § 2 Absatz 1 
BQFG NRW ist das Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz (BerufanDG-NRW), das bis-
her die Berufsanerkennung der landesrechtlich geregelten Aus- und Weiterbildungen regelte, 
mit Ausnahme der Berufsausübungsregelungen (§ 2 Dienstleistungsfreiheit, § 3 Fortbildung, 
§ 4 Führen der Berufsbezeichnung und Prüfung der Sprachkenntnisse) obsolet geworden. 
 
Mit Inkrafttreten der EU-Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung 2011/24/EU (Patientenmobilitätsrichtlinie) können Bür-
gerinnen und Bürger der Europäischen Union zukünftig weitgehend selbst bestimmen, in 
welchem Staat der EU sie sich ambulant oder stationär behandeln lassen. Die Richtlinie re-
gelt den Rahmen für die Rechte, die Patientinnen und Patienten in der EU bei der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversorgung haben, wenn sie sich selbst und eigenverantwort-
lich zu einer Behandlung in einen anderen Mitgliedstaat der EU begeben und sich anschlie-
ßend die Kosten dieser Behandlung in ihrem Heimatstaat erstatten lassen wollen. 
 
Die Zuständigkeit der Länder für die Umsetzung dieser Richtlinie betreffen die Regelungen 
über die Berufsausübung und das Verwaltungsverfahren, wobei der Bund Teile dieser Um-
setzungsverpflichtung (z.B. Patientenakte) bereits mit dem Patientenrechtegesetz umgesetzt 
hat. Mit dem neuen Gesundheitsfachberufegesetz wird die Richtlinie vollständig umgesetzt.  
 
 
B Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1: 
 
Zu § 5 
 
Überschrift: 
 
Anpassung aufgrund des neuen Regelungsgehaltes der Norm. 
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Absatz 2: 
 
Einheitliche Regelungen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren der staatlichen Aner-
kennung sowie zu der Festlegung verbindlicher Qualitätsstandards sind erforderlich, um eine 
hochwertige Durchführung der Altenpflegeausbildung sicherzustellen.  
 
Absatz 3: 
 
Die Regelung gestaltet die bisher freiwillige Landesbeteiligung an den Schulkosten für die 
Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern nach dem Gesetz über die Berufe in der 
Altenpflege (AltPflG) als gesetzlich verpflichtende Aufgabe aus. Geregelt wird der Anspruch 
auf eine monatliche Pauschale je Schülerin oder Schüler  für die Durchführung von Fachse-
minaren in Nordrhein-Westfalen. Die bisherige Struktur des Förderverfahrens mit der Zah-
lung einer „Pro-Kopf-Pauschale“ wird beibehalten.  
 
Absatz 4: 
 
Die monatlich zu zahlende Schulkostenpauschale je Schülerin oder Schüler entspricht in der 
Höhe dem bisher geltenden monatlichen Fördersatz je Schülerin oder Schüler. Die Regelung 
zu Förderhöchstgrenze entspricht der Struktur des bisherigen Förderverfahrens.  
 
Absatz 5: 
 
Die Regelung enthält die Voraussetzungen, unter denen ein Anspruch auf Gewährung einer 
Schulkostenpauschale besteht und ist angelehnt an die Regelungen in der bisher geltenden 
Förderrichtlinie. Die Schulkostenpauschale wird bei dreijährigen Umschulungen, die nur 
zweijährig nach den Sozialgesetzbüchern gefördert werden, auch für das dritte Umschu-
lungsjahr gezahlt. Die Ausbildung soll allen Schülerinnen und Schülern offen stehen und 
zwar unabhängig von einer etwaigen Verbandszugehörigkeit ihrer Träger der praktischen 
Ausbildung. Die Schulgeldfreiheit für Altenpflegeschülerinnen bzw. Altenpflegeschüler wird 
weiterhin gewährleistet. Schulgeld umfasst sämtliche finanzielle Gegenleistungen für den 
Besuch des Fachseminars für Altenpflege. Kosten, die im Zusammenhang mit dem Schulbe-
such entstehen, dürfen gegenüber den Schülerinnen oder Schülern bzw. deren Erziehungs-
berechtigten oder Unterhaltsverpflichteten weder durch das Fachseminar selbst (unmittelbar) 
noch durch den Träger der praktischen Ausbildung (mittelbar) geltend gemacht werden. 
 
Die Voraussetzung „praktische Ausbildung bei einer Einrichtung in Nordrhein-Westfalen“ soll 
sicherstellen, dass landesgeförderte Altenpflegeschülerinnen und -schüler auch in der Praxis 
nach nordrhein-westfälischem Recht, insbesondere nach der Empfehlenden Ausbildungs-
richtlinie, dem Praxisleitfaden und entsprechend der geltenden Erlasse ausgebildet werden. 
Maßgebend ist jedoch, dass die Landesförderung den Schülerinnen und Schülern, die einen 
Ausbildungsvertrag mit einer Pflegeeinrichtung beziehungsweise einem ambulanten Dienst 
in NRW geschlossen haben, zugute kommt. Die Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diens-
te haben nach Einführung des Umlageverfahrens ihr Ausbildungsengagement stark ausge-
baut. Die Voraussetzung der auf 28 Schülerinnen und Schüler begrenzten Kursgröße ent-
spricht dem bisherigen Förderverfahren.  
 
Absatz 6: 
 
Enthält die Ermächtigung für eine Rechtsverordnung zum näheren Verfahren über die Ge-
währung der Schulkostenpauschale. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/6092 

 
 

17 

Zu § 8: 
 
Das Landesaltenpflegegesetz hat sich bewährt. Die im bisherigen § 8 Satz 2 enthaltene Be-
richtspflicht ist daher nicht mehr erforderlich und kann entfallen. Das Landesaltenpflegege-
setz ist gemäß § 8 Satz 1 am 01. August 2006 in Kraft getreten. Diese Regelung zum Inkraft-
treten des Stammgesetzes bleibt auch nach der Änderung des Gesetzes bestehen. Die Re-
gelung zum Inkrafttreten in Art. 3 bezieht sich ausschließlich auf das Mantelgesetz. 
 
 
Zu Artikel 2: 
 
Das Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz ist in Teilen obsolet geworden und wird daher 
aufgehoben. Das Neue Gesetz erhält den Titel: "Gesetz über die Berufsausübung der Ge-
sundheitsfachberufe" und enthält neben den bereits bestehenden vier Berufsausübungsrege-
lungen die Umsetzung der Patientenmobilitätsrichtlinie.  
 
Zu § 1: 
 
§ 1 regelt den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Das Gesetz enthält neben Vorschriften 
für die landesrechtlich geregelten Aus- und Weiterbildungen auch Vorschriften für die bun-
desrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufe, soweit der Bund keine Regelungen getrof-
fen hat, z.B. zur Fortbildungsverpflichtung und zur Prüfung der Sprachkenntnisse. Die aka-
demischen Heilberufe werden ausdrücklich vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes aus-
genommen. Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sind Angehörige der Gesundheitsberufe im 
Sinne von Artikel 3 Buchstabe f) letzter Halbsatz und unterliegen damit der Patientenmobili-
tätsrichtlinie. Auch mit Blick auf den Schutz der Patientinnen und Patienten gebietet sich eine 
Einbeziehung dieses Personenkreises in die Richtlinie. 
 
Zu § 2: 
 
Diese Regelung setzt die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG für die landesrechtlich gere-
gelten Aus- und Weiterbildungen der Gesundheitsfachberufe um. Die Regelung entspricht 
vom Inhalt und Umfang her der bisherigen gesetzlichen Regelung. 
 
Zu § 3: 
 
Patientinnen und Patienten haben Anspruch auf eine behandlungsangemessene Kommuni-
kation mit den Angehörigen der Gesundheitsfachberufe. Es muss eine ausreichende Ver-
ständigung mit Ärztinnen und Ärzten und den Angehörigen anderer Berufe im Gesundheits-
wesen möglich sein. Für die Dokumentation muss die deutsche Schrift hinreichend be-
herrscht werden. Für die Erteilung der Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung müs-
sen daher ausreichende Sprachkenntnisse im Bereich der Umgangssprache und der erfor-
derlichen Fachsprache in Wort und Schrift nachgewiesen werden. Das für das Gesundheits-
wesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere zur Prüfung der Sprachkenntnis-
se durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Die Regelung entspricht vom Inhalt und Umfang 
her der bisherigen Rechtslage.  
 
Zu § 4: 
 
Nach der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG sind neben Hebammen und Entbin-
dungspflegern auch Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kranken-
pfleger zur Fortbildung verpflichtet. Die Regelung ermächtigt das für das Gesundheitswesen 
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zuständige Ministerium, das Nähere zur Fortbildung durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 
Die Regelung entspricht vom Inhalt und Umfang her der bisherigen Rechtslage. 
 
Zu § 5: 
 
Die Regelung beschreibt den Anwendungsbereich der Patientenmobilitätsrichtlinie. 
 
Zu § 6 
 
Absatz 1: 
 
Die Bestimmung definiert, wer Gesundheitsdienstleisterin und Gesundheitsdienstleister im 
Sinne der Patientenmobilitätsrichtlinie ist. Gesundheitsdienstleistungen sind Leistungen, die 
der Beurteilung, der Erhaltung oder der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes die-
nen. Nicht medizinisch indizierte Leistungen, wie z.B. rein aus kosmetischen Zwecken stellen 
keine Gesundheitsdienstleistungen dar. Ausgeschlossen sind damit auch Tätigkeiten, die 
lediglich auf eine Verbesserung des Wohlbefindens bzw. auf Entspannung abzielen, wie z.B. 
Sport- und Fitnessclubs. 
 
Absatz 2:  
 
Die Regelung legt den Personenkreis der Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheits-
dienstleister fest. Bestimmte Gesundheitsfachberufe, wie z.B. Altenpflegehelferinnen und 
Altenpflegehelfer, erbringen typischerweise keine Gesundheitsdienstleistungen im Sinne 
dieser Richtlinie. Sie werden i.d.R. nicht selbstständig und eigenverantwortlich tätig und ha-
ben i.d.R. keine Beschäftigten, die Gesundheitsdienstleistungen erbringen. Diese Gesund-
heitsfachberufe werden daher in die Liste der „Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesund-
heitsdienstleister“ nicht aufgenommen. 
 
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sind Angehörige der Gesundheitsberufe im Sinne von 
Artikel 3 Buchstabe f) letzter Halbsatz und werden deshalb in die Liste der „Gesundheits-
dienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleister“ aufgenommen. Auch mit Blick auf den 
Schutz der Patientinnen und Patienten gebietet sich eine Aufnahme in diese Liste. 
 
Zu § 7: 
 
Nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2011/24/EU müssen alle Gesundheits-
dienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleister einschlägige Informationen bereitstellen, die 
den Patientinnen und Patienten helfen, eine sachkundige Entscheidung zu treffen. Einen Teil 
dieser Informationspflichten für Behandelnde ist durch das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 277) bereits abge-
deckt, wie z.B. die vor der Richtlinie vorgesehene Information über „Behandlungsoptionen“ 
(vgl. § 630 c Absatz 2 BGB in der neuen Fassung). Darüber hinausgehende Informations-
pflichten – wie beispielsweise über die Verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit der erbrachten 
Gesundheitsversorgung sowie Informationen über den Zulassungs- oder Registrierungssta-
tus – sind jedoch vom vorgenannten Gesetz nicht erfasst, sodass es hier noch gesonderter 
Umsetzungsmaßnahmen durch die Länder bedarf. 
 
Zu § 8:  
 
Die Vorschrift regelt die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden in Nordrhein-
Westfalen mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten. Die  
EU-Mitgliedstaaten sind zur gegenseitigen Amtshilfe verpflichtet. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/6092 

 
 

19 

 
Absatz 1: 
 
Die Regelung ermächtigt die zuständigen Behörden, Informationen über die Rechtmäßigkeit 
der Niederlassung und darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder straf-
rechtlichen Sanktionen vorliegen, von den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaa-
ten einzuholen. Sie sind diesen gegenüber auch verpflichtet, entsprechende Informationen 
zu erteilen. Diese Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage. 
 
Absatz 2: 
 
Der Behandlungsmitgliedstaat hat sicherzustellen, dass Informationen über die Berufsaus-
übungsberechtigung von Angehörigen der Gesundheitsfachberufe, die in den auf ihrem Ho-
heitsgebiet eingerichteten nationalen oder lokalen Registern enthalten sind, auf Anfrage den 
Behörden anderer Mitgliedstaaten zum Zwecke der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-
sorgung entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 2011/24/EU sowie den einschlägi-
gen Datenschutzbestimmungen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Zu § 9: 
 
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission Unterstützung zu gewähren und ihr alle 
verfügbaren Informationen zu übermitteln, die der Durchführung der Bewertung und der Vor-
bereitung der Berichte nach Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 2011/24/EU dienlich sind. Ge-
fragt sein werden vor allem Informationen auf Bundesebene über Patientenströme, die finan-
ziellen Aspekte der Patientenmobilität, der Durchführung des Systems der Vorabgenehmi-
gung und Kostenerstattung sowie das Funktionieren der Europäischen Referenznetzwerke 
und der nationalen Kontaktstellen. Die auf Landesebene verfügbaren und von den zuständi-
gen Behörden hierfür zur Verfügung zu stellenden Informationen dürften dabei im Wesentli-
chen zu vernachlässigen sein. 
 
Zu § 10: 
 
Das neue Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe enthält im ersten Teil 
Regelungen zur Berufsausübung aus dem bisherigen Berufsanerkennungsdurchführungsge-
setz. Im zweiten Teil wird die Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU umgesetzt. Da das 
Berufsanerkennungsdurchführungsgesetz somit obsolet geworden ist, muss es aufgehoben 
werden. 
 
 
Zu Artikel 3: 
 
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 


